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zuweisen ist. Im übrigen finden sich diejenigen Partien von DH II 509, die 
als unverfälschter Kern gelten sollen, fast wortgleich in dem anschließend 
zu besprechenden DKo II 23 wieder, welches von einer anderen Kanzlei­
kraft, dem Notar UC, geschrieben worden ist. Die Gleichheit hat man 
damit zu erklären versucht, daß das DH II509 (in seiner echten Form) eben 
die Vorurkunde für DKo II 23 gewesen sei. Das alles klingt plausibel, je­
doch läßt sich auch eine andere Auffassung vertreten, nämlich daß der 
unbekannte Schreiber von DH II 508, der sich ja nach Ausweis der DDKo 
II24 und 30 damals in der Umgebung Konrads II. aufhielt, das Diktat von 
DKo 23 geliefert hat. Dieses hat im 12. Jahrhundert in Fulda vorgelegen, 
so daß Eberhard die scheinbar echten Farben seiner Fälschung DH II 509 
ihm entliehen haben kann.

Stoddenstat wird mit dem westlich von Aschaffenburg gelegenen Stock­
stadt identifiziert66; hier im Maingau hatte Fulda umfangreiche Güter.
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Die bisherige Forschung tendiert dahin, den fuldischen comitatus mit der 
Grafschaft im Bachgau gleichzusetzen, doch diese Hypothese könnte über 
das in dem Diplom Heinrichs II. Gemeinte weit hinausschießen. Wenn das 
Kloster den comitatus tatsächlich vom König empfangen hat, wird das an 
seinem Besitzstand wenig verändert haben und womöglich auf nicht viel 
mehr als eine Umorganisation der Gerichtsbarkeit hinausgelaufen sein. 
Vermutlich wird der comitatus Stoddenstat an die Stelle der Immunität Um­
stadt getreten sein oder sie ergänzt haben67. Wir wissen auch nicht, ob der 
Abt einen Vogt, einen Grafen oder einen Ministerialen dort zur Rechts­
wahrung eingesetzt hat. Überhaupt ist das weitere Schicksal dieser „Graf­
schaft“ nicht bekannt und daher die Spekulation darüber recht uner­
giebig68.

(Nr. 13) 1025 schenkte Konrad II. dem Kloster Fulda den comitatus 
Netra im Ringgau südlich von Eschwege (DKo II 23). Außer dem dies­


